
BERUFLICHE OBERSCHULE BAD TÖLZ 
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule 

 

Bad Tölz, 13.03.2015 
 
Fachabiturprüfung und Abiturprüfung 2015 
Mündliche Gruppenprüfung Englisch  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
im Rahmen der Fachabitur- und Abiturprüfung im Fach Englisch legen Sie eine verpflichtende mündli-
che Prüfung gemäß § 65 Absatz 5 FOBOSO als Gruppenprüfung ab. Zu Ihrer Information sind nach-
folgend die wesentlichen organisatorischen Bestimmungen zusammengestellt.  
Bitte beachten Sie die Ausführungen. 
 
1. Termin      

 
Die Gruppenprüfungen finden vom 28. April – 07. Mai 2015 nach folgendem Terminplan statt: 
 

 Vorbereitungsraum: D127  
 

Prüfungstag Klasse Zeitraum Prüfungsraum 

Dienstag, 28.04 F12cW 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Dienstag, 28.04 F12dW 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Dienstag, 28.04 F12bW 07.50 – 14.00 Uhr D128 

Mittwoch, 29.04. B12bT 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Mittwoch, 29.04. B12bW 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Donnerstag, 30.04. F12aW 07.50 – 14.00 Uhr  D125 

Donnerstag, 30.04. F12bT 07.50 – 14.00 Uhr  D126 

Donnerstag, 30.04. F12dT 07.50 – 14.00 Uhr D128 

Montag, 04.05. F12aT 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Montag, 04.05. F12cT 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Montag, 04.05. F12dS 07.50 – 14.00 Uhr D128 

Dienstag, 05.05. B12aT 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Dienstag, 05.05. B12aW 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Mittwoch, 06.05. B13T/W 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Mittwoch, 06.05. F13T 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Mittwoch, 06.05. F13S 07.50 – 14.00 Uhr D128 

Donnerstag, 07.05. F12aS 07.50 – 14.00 Uhr D125 

Donnerstag, 07.05. F12bS 07.50 – 14.00 Uhr D126 

Donnerstag, 07.05. F12cS 07.50 – 14.00 Uhr D128 
 
 
 
Bitte finden Sie sich rechtzeitig zu den festgelegten Prüfungsterminen im Vorbereitungsraum ein. Am 
Prüfungstag entfällt in den betreffenden Prüfungsklassen der weitere Unterricht.  
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2. Zusammensetzung der Gruppen 

 
Die Gruppengrößen betragen grundsätzlich vier bis sechs Schülerinnen und Schüler. 
Eine Woche vor dem Prüfungstermin werden die Schülerinnen und Schüler einer Klasse per Losent-
scheid auf die Gruppen verteilt. Noch am Verlosungstag ab 14.00 Uhr werden die Zusammensetzun-
gen der Gruppen in der Aula bekannt gegeben.  
 
3. Dauer der mündlichen Prüfung 

 
Je Schülerin und Schüler wird eine Prüfungszeit von fünf Minuten festgesetzt. Demnach ergibt sich 
eine Prüfungszeit pro Gruppe im Allgemeinen von 20 bis 30 Minuten.  
 
4. Themen der Prüfung 
 
Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf den gesamten Unterrichtsstoff des Faches. Die Themen legt 
die in der Klasse unterrichtende Englischlehrkraft fest. In der Regel werden die im Unterricht bespro-
chenen Sachgebiete berücksichtigt. Bei einem Thema, das ein Rollenspiel zum Inhalt hat, werden die 
einzelnen Rollen den Gruppenmitgliedern zugewiesen.  
 
5. Vorbereitung am Prüfungstag  
 
Zur Vorbereitung auf die mündliche Gruppenprüfung erhalten Sie am Prüfungstag Gelegenheit, sich 
während einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten anhand von schriftlichen Unterlagen mit dem Prü-
fungsthema zu beschäftigen. Hierzu steht den Gruppen ein Vorbereitungsraum zur Verfügung, in de-
nen auch Deutsch – Englisch Wörterbücher ausgelegt werden. Es wird empfohlen, ein eigenes Wör-
terbuch mitzubringen. Im Vorbereitungsraum ist auf absolute Ruhe zu achten, eine Kommunikation 
findet nicht statt. Während der Vorbereitungszeit erstellte schriftliche Aufzeichnungen dürfen während 
der mündlichen Gruppenprüfung verwendet werden.  
 
6. Prüfer 
 
Der Prüfungskommission gehören grundsätzlich die in der Klasse unterrichtende Englischlehrkraft und 
eine weitere Englischlehrkraft der Schule an. Sie bewerten die Prüfungsleistungen. 
 
7. Bekanntgabe der Ergebnisse 
 
Die Englischlehrkraft der Klasse teilt Ihnen die Prüfungsergebnisse in der nachfolgenden Englisch-
stunde mit. Vorher eingehende Anfragen können nicht beantwortet werden. 
 
8. Verhinderung der Prüfung 
 
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen für die Durchführung der Fachabitur- und Abiturprüfung. 
Können Sie den Prüfungstermin nicht wahrnehmen, muss das Fernbleiben vor Beginn der Prüfung 
angezeigt und der Grund unverzüglich belegt werden. Im Fall einer Erkrankung ist ein schulärztliches 
Zeugnis bis spätestens einen Tag nach der Gruppenprüfung vorzulegen. Wer eine Prüfung versäumt, 
erhält die Note 6 (0 Punkte), es sei denn, das Versäumnis ist nicht selbst zu vertreten. 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen bei den anstehenden Prüfungen viel Erfolg.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
gez. Maria-Anna Grimm, OStDin    gez. Andreas Stefan, StD 
Schulleiterin       Ständiger Vertreter der Schulleiterin 
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